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 Beratungsfolge  Sitzungstermin 

 Abstimmungsergebnis 

Ja Nein Enthaltung 

Fraktion 
 

   

Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus 
  

02.12.2021                   

Verwaltungsausschuss 
  

08.12.2021                   

Gemeinderat 
  

09.12.2021                   

 
 
Betreff: 

1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan 2021 
 
Durch eine gute Entwicklung der Gewerbesteuererträge hat sich für das Haushaltsjahr 2021 
eine positivere Finanzlage ergeben, als in der bisherigen Haushaltsplanung berücksichtigt 
worden ist. Dieser Veränderung soll nun mit der vorgelegten Nachtragshaushaltssatzung, 
welche eine Anpassung des Bereiches der Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen 
sowie Konzessionen vorsieht, Rechnung getragen werden. So fließen die positive Entwicklung 
der Gewerbesteuer, auch aber die verminderten Erträge in den anderen Bereichen wie z.B. der 
Vergnügungssteuer oder den Konzessionsabgaben, in die Darstellung des Nachtrages mit ein. 
 
Da die positive Entwicklung der Gewerbesteuer in diesem Jahr, die Zahlung einer höheren 
Kreis- und Gewerbesteuerumlage im nächsten Jahr bedingt, wird hier ebenfalls der höhere 
Aufwand für die Bildung entsprechender Rückstellungen in den Nachtragshaushalt mit 
eingeplant. Die genaue Veränderung der aufgegriffenen Ansätze kann anhand der beigefügten 
Änderungsliste nachvollzogen werden.  
 
Auf die Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung und der Höhe der Investitionskredite wird 
zunächst verzichtet. Eine genauere Überprüfung erfolgt hier im Zuge der Aufstellung des 
Haushaltsplanes für das Jahr 2022. Eine Inanspruchnahme der in 2021 vorgesehenen 
Kreditermächtigung war im Übrigen bisher noch nicht notwendig, da geplante Investitionen 
bisher noch nicht in dem erwarteten Maße umgesetzt werden konnten. 
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Beschlussvorschlag: 

Dem VA wird empfohlen, dem Rat folgenden Beschluss vorzuschlagen: 
   

Der Rat beschließt den vorliegenden Entwurf der 1. Nachtragshaushaltssatzung mit 
Stand vom 23.11.2021.  

 
 
In Vertretung  
 
 
 
Janßen 
 
Anlagenverzeichnis: 

Anlage 1 -  Nachtragshaushaltssatzung 
Anlage 2 – Änderungsliste zum 1. Nachtrag 
Anlage 3 – Geänderte Gesamtpläne 
Anlage 4 – Geänderter Teilergebnisplan Teilhaushalt 2 
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